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§ 41 Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug 
(1)1 1Der Arbeitgeber hat am Ort der Betriebsstätte (Absatz 2) für jeden Arbeitnehmer und 

jedes Kalenderjahr ein Lohnkonto zu führen. 2 In das Lohnkonto sind die nach § 39 e Absatz 4 
Satz 2 und Absatz 5 Satz 3 abgerufenen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale sowie die für 
den Lohnsteuerabzug erforderlichen Merkmale aus der vom Finanzamt ausgestellten Bescheini-
gung für den Lohnsteuerabzug (§ 39 Absatz 3 oder § 39 e Absatz 7 oder Absatz 8) zu überneh-
men. 3Bei jeder Lohnzahlung für das Kalenderjahr, für das das Lohnkonto gilt, sind im Lohn-
konto die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns einschließlich der steuerfreien Bezüge sowie 
die einbehaltene oder übernommene Lohnsteuer einzutragen; an die Stelle der Lohnzahlung 
tritt in den Fällen des § 39 b Absatz 5 Satz 1 die Lohnabrechnung. 4Ferner sind das Kurzarbei-
tergeld, das Schlechtwettergeld, das Winterausfallgeld, der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach 
dem Mutterschutzgesetz, der Zuschuss bei Beschäftigungsverboten für die Zeit vor oder nach 
einer Entbindung sowie für den Entbindungstag während einer Elternzeit nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften, die Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) sowie die nach § 3 Nummer 28 steuerfreien Aufstockungs-
beträge oder Zuschläge einzutragen. 5 Ist während der Dauer des Dienstverhältnisses in anderen 
Fällen als in denen des Satzes 4 der Anspruch auf Arbeitslohn für mindestens fünf aufeinander 
folgende Arbeitstage im Wesentlichen weggefallen, so ist dies jeweils durch Eintragung des 
Großbuchstabens U zu vermerken. 6Hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer von einem sonstigen 
Bezug im ersten Dienstverhältnis berechnet und ist dabei der Arbeitslohn aus früheren Dienst-
verhältnissen des Kalenderjahres außer Betracht geblieben, so ist dies durch Eintragung des 
Großbuchstabens S zu vermerken. 7Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, welche Einzelangaben im Lohnkon-
to aufzuzeichnen sind und Einzelheiten für eine elektronische Bereitstellung dieser Daten im 
Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung oder einer Lohnsteuer-Nachschau durch die Einrich-
tung einer einheitlichen digitalen Schnittstelle zu regeln. 8Dabei können für Arbeitnehmer mit 
geringem Arbeitslohn und für die Fälle der §§ 40 bis 40 b Aufzeichnungserleichterungen sowie 
für steuerfreie Bezüge Aufzeichnungen außerhalb des Lohnkontos zugelassen werden. 9Die 
Lohnkonten sind bis zum Ablauf des sechsten Kalenderjahres, das auf die zuletzt eingetragene 
Lohnzahlung folgt, aufzubewahren. ADie Aufbewahrungsfrist nach Satz 9 gilt abweichend von 
§ 93 c Absatz 1 Nummer 4 der Abgabenordnung auch für die dort genannten Aufzeichnungen 
und Unterlagen. 

(2) 1Betriebsstätte ist der Betrieb oder Teil des Betriebs des Arbeitgebers, in dem der für die 
Durchführung des Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeitslohn ermittelt wird. 2Wird der maß-
gebende Arbeitslohn nicht in dem Betrieb oder einem Teil des Betriebs des Arbeitgebers oder 
nicht im Inland ermittelt, so gilt als Betriebsstätte der Mittelpunkt der geschäftlichen Leitung des 
Arbeitgebers im Inland; im Fall des § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 gilt als Betriebsstätte der 
Ort im Inland, an dem die Arbeitsleistung ganz oder vorwiegend stattfindet. 3Als Betriebsstätte 
gilt auch der inländische Heimathafen deutscher Handelsschiffe, wenn die Reederei im Inland 
keine Niederlassung hat. 

§§ 41, 41a  

§ 41 a Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer 
(1)2 1Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten Tag nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-

Anmeldungszeitraums  
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte (§ 41 Absatz 2) befindet (Betriebsstät-

tenfinanzamt), eine Steuererklärung einzureichen, in der er die Summen der im Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer angibt (Lohn-
steuer-Anmeldung), 

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt einbehaltene und übernommene Lohn-
steuer an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 

2Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung zu übermitteln. 3Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Här-
ten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall ist die Lohnsteuer-
Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und vom Arbeitgeber oder 
von einer zu seiner Vertretung berechtigten Person zu unterschreiben. 4Der Arbeitgeber wird 
von der Verpflichtung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldungen befreit, wenn er Arbeit-
nehmer, für die er Lohnsteuer einzubehalten oder zu übernehmen hat, nicht mehr beschäftigt 
und das dem Finanzamt mitteilt. 

(2)3 1Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermonat. 2Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das vor-
angegangene Kalenderjahr mehr als 1080 Euro, aber nicht mehr als 4000 Euro betragen hat; 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 41 Abs. 1 Satz 2 neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). Abs. 1 Satz 7 geänd. 
und Satz 10 angef. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 

2 § 41 a Abs. 1 Satz 2 geänd. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
3 § 41 a Abs. 2 Satz 2 Euro-Betrag erhöht mWv VZ 2015 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
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Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist das Kalenderjahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das 
vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1080 Euro betragen hat. 3Hat die Betriebsstätte nicht 
während des ganzen vorangegangenen Kalenderjahres bestanden, so ist die für das vorangegangene 
Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer für die Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums 
auf einen Jahresbetrag umzurechnen. 4Wenn die Betriebsstätte im vorangegangenen Kalenderjahr 
noch nicht bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag umgerechnete für den ersten vollen Kalen-
dermonat nach der Eröffnung der Betriebsstätte abzuführende Lohnsteuer maßgebend. 

(3) 1Die oberste Finanzbehörde des Landes kann bestimmen, dass die Lohnsteuer nicht dem 
Betriebsstättenfinanzamt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse anzumelden und an diese 
abzuführen ist; die Kasse erhält insoweit die Stellung einer Landesfinanzbehörde. 2Das Betriebs-
stättenfinanzamt oder die zuständige andere öffentliche Kasse können anordnen, dass die Lohn-
steuer abweichend von dem nach Absatz 1 maßgebenden Zeitpunkt anzumelden und abzufüh-
ren ist, wenn die Abführung der Lohnsteuer nicht gesichert erscheint. 

(4)1 1Arbeitgeber, die eigene oder gecharterte Handelsschiffe betreiben, dürfen die gesamte 
anzumeldende und abzuführende Lohnsteuer, die auf den Arbeitslohn entfällt, der an die Besat-
zungsmitglieder für die Beschäftigungszeiten auf diesen Schiffen gezahlt wird, abziehen und 
einbehalten. 2Die Handelsschiffe müssen in einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen 
sein, die deutsche Flagge führen und zur Beförderung von Personen oder Gütern im Verkehr mit 
oder zwischen ausländischen Häfen, innerhalb eines ausländischen Hafens oder zwischen einem 
ausländischen Hafen und der Hohen See betrieben werden. 3Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend 
anzuwenden, wenn Seeschiffe im Wirtschaftsjahr überwiegend außerhalb der deutschen Hoheits-
gewässer zum Schleppen, Bergen oder zur Aufsuchung von Bodenschätzen oder zur Vermessung 
von Energielagerstätten unter dem Meeresboden eingesetzt werden. 4 Ist für den Lohnsteuerabzug 
die Lohnsteuer nach der Steuerklasse V oder VI zu ermitteln, so bemisst sich der Betrag nach 
Satz 1 nach der Lohnsteuer der Steuerklasse I. 

 
§ 41 b Abschluss des Lohnsteuerabzugs§ 41b 

(1)2 1Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder am Ende des Kalenderjahres hat der Ar-
beitgeber das Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen. 2Auf Grund der Aufzeichnungen 
im Lohnkonto hat der Arbeitgeber nach Abschluss des Lohnkontos für jeden Arbeitnehmer der 
für dessen Besteuerung nach dem Einkommen zuständigen Finanzbehörde nach Maßgabe des 
§ 93 c der Abgabenordnung neben den in § 93 c Absatz 1 der Abgabenordnung genannten Da-
ten insbesondere folgende Angaben zu übermitteln (elektronische Lohnsteuerbescheinigung): 
 1. die abgerufenen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale oder die auf der entsprechenden 

Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale sowie 
die Bezeichnung und die Nummer des Finanzamts, an das die Lohnsteuer abgeführt worden 
ist,  

 2. die Dauer des Dienstverhältnisses während des Kalenderjahres sowie die Anzahl der nach 
§ 41 Absatz 1 Satz 5 vermerkten Großbuchstaben U, 

 3. die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns sowie den nach § 41 Absatz 1 Satz 6 vermerk-
ten Großbuchstaben S, 

 4. die einbehaltene Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer, 
 5. das Kurzarbeitergeld, den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, 

die Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 11 § 3 des Gesetzes vom 6. August 2002 
(BGBl. I S. 3082), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die nach § 3 Nummer 28 steuer-
freien Aufstockungsbeträge oder Zuschläge, 

 6. die auf die Entfernungspauschale anzurechnenden steuerfreien Arbeitgeberleistungen für Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4 a Satz 3, 

 7. die pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte sowie Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 a Satz 3, 

08.3 für die dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellten Mahlzeiten nach § 8 Absatz 2 Satz 8 
den Großbuchstaben M, 

 9. für die steuerfreie Sammelbeförderung nach § 3 Nummer 32 den Großbuchstaben F, 
10. die nach § 3 Nummer 13 und 16 steuerfrei gezahlten Verpflegungszuschüsse und Vergütun-

gen bei doppelter Haushaltsführung, 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 41 a Abs. 4 Satz 1 geändert durch G v. 24. 2. 2016 (BGBl. I S. 310). Zur erstmaligen und letztmaligen Anwendung 
siehe § 52 Abs. 40 a i. V. m. der Bekanntmachung über das Inkrafttreten des G zur Änderung des EStG zur Erhöhung des 
LSt-Einbehalts in der Seeschifffahrt v. 18. 5. 2016 (BGBl. I S. 1248). 

2 § 41 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 geänd. und Abs. 1 Sätze 4 bis 6 neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 
(BGBl. I S. 2592). Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 6 und 7 sowie Sätze 3 und 4 geänd. mWv VZ 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 
2014 (BGBl. I S. 1266). Abs. 1 Satz 2 einl. Satzteil vor Nr. 1, Nr. 1 und Satz 3 neu gef., Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 5 
sowie Satz 6 geänd. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 

3 § 41 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 neu gef. mWv VZ 2014 durch UntStReisekÄndG v. 20. 2. 2013 (BGBl. I S. 285). 
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11. Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und an berufsständische Versorgungs-
einrichtungen, getrennt nach Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil, 

12. die nach § 3 Nummer 62 gezahlten Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, 
13. die Beiträge des Arbeitnehmers zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur sozialen Pfle-

geversicherung, 
14. die Beiträge des Arbeitnehmers zur Arbeitslosenversicherung, 
15. den nach § 39 b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d berücksichtigten Teilbetrag der 

Vorsorgepauschale. 
3Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die elektronische Lohnsteuerbescheinigung nach amt-
lich vorgeschriebenem Muster binnen angemessener Frist als Ausdruck auszuhändigen oder 
elektronisch bereitzustellen. 4Soweit der Arbeitgeber nicht zur elektronischen Übermittlung 
nach Absatz 1 Satz 2 verpflichtet ist, hat er nach Ablauf des Kalenderjahres oder wenn das 
Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres beendet wird, eine Lohnsteuerbescheinigung 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen. 5Er hat dem Arbeitnehmer diese Beschei-
nigung auszuhändigen. 6Nicht ausgehändigte Lohnsteuerbescheinigungen hat der Arbeitgeber 
dem Betriebsstättenfinanzamt einzureichen. 

(2)1 1 Ist dem Arbeitgeber die Identifikationsnummer (§ 139 b der Abgabenordnung) des Ar-
beitnehmers nicht bekannt, hat er für die Datenübermittlung nach Absatz 1 Satz 2 aus dem 
Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Arbeitnehmers ein Ordnungsmerkmal nach amtlich 
festgelegter Regel für den Arbeitnehmer zu bilden und das Ordnungsmerkmal zu verwenden. 
2Er darf das lohnsteuerliche Ordnungsmerkmal nur für die Zuordnung der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung oder sonstiger für das Besteuerungsverfahren erforderlicher Daten zu 
einem bestimmten Steuerpflichtigen und für Zwecke des Besteuerungsverfahrens erheben, bil-
den, verarbeiten oder verwenden. 

(2 a)1 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen Absatz 2 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 32 b Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz, das Ordnungsmerkmal verwen-
det. 2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 
werden. 

(3)2 1Ein Arbeitgeber ohne maschinelle Lohnabrechnung, der ausschließlich Arbeitnehmer 
im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung in seinem Privathaushalt im Sinne des § 8 a des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt und keine elektronische Lohnsteuerbescheinigung 
erteilt, hat anstelle der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung eine entsprechende Lohnsteu-
erbescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen. 2Der Arbeitgeber hat 
dem Arbeitnehmer nach Ablauf des Kalenderjahres oder nach Beendigung des Dienstverhältnis-
ses, wenn es vor Ablauf des Kalenderjahres beendet wird, die Lohnsteuerbescheinigung auszu-
händigen. 3Nicht ausgehändigte Lohnsteuerbescheinigungen hat der Arbeitgeber dem Betriebs-
stättenfinanzamt einzureichen. 

(4)3 1 In den Fällen des Absatzes 1 ist für die Anwendung des § 72 a Absatz 4 und des § 93 c 
Absatz 4 Satz 1 der Abgabenordnung sowie für die Anwendung des Absatzes 2 a das Betriebsstät-
tenfinanzamt des Arbeitgebers zuständig. 2Sind für einen Arbeitgeber mehrere Betriebsstätten-
finanzämter zuständig, so ist das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung 
des Arbeitgebers im Inland befindet. 3 Ist dieses Finanzamt kein Betriebsstättenfinanzamt, so ist 
das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte mit den meisten Arbeitsneh-
mern befindet. 

(5) 1Die nach Absatz 1 übermittelten Daten können durch das nach Absatz 4 zuständige Fi-
nanzamt zum Zweck der Anwendung des § 72 a Absatz 4 und des § 93 c Absatz 4 Satz 1 der 
Abgabenordnung verwendet werden. 2Zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Einbehal-
tung und Abführung der Lohnsteuer können diese Daten auch von den hierfür zuständigen 
Finanzbehörden bei den für die Besteuerung der Arbeitnehmer nach dem Einkommen zustän-
digen Finanzbehörden erhoben, abgerufen, verarbeitet und genutzt werden. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Arbeitnehmer, soweit sie Arbeitslohn bezogen haben, 
der nach den §§ 40 bis 40 b pauschal besteuert worden ist. 

§ 41c  
§ 41 c Änderung des Lohnsteuerabzugs 

(1)4 1Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils nächstfolgenden Lohnzahlung bisher  
erhobene Lohnsteuer zu erstatten oder noch nicht erhobene Lohnsteuer nachträglich einzube-
halten, 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 41 b Abs. 2 neu gef. und Abs. 2 a eingef. mWv VZ 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
Abs. 2 a Satz 1 geänd. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 

2 § 41 b Abs. 3 Satz 1 geänd., Satz 2 neu gef. und Satz 3 aufgeh., bish. Satz 4 wird neuer Satz 3 mWv VZ 2012 durch 
BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). Abs. 3 Sätze 2 und 3 neu gef. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 
(BGBl. I S. 1679). 

3 § 41 b Abs. 4 neu gef. und Abs. 5 und 6 angef. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
4 § 41 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
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1. wenn ihm elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale zum Abruf zur Verfügung gestellt wer-
den oder ihm der Arbeitnehmer eine Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug mit Eintra-
gungen vorlegt, die auf einen Zeitpunkt vor Abruf der Lohnsteuerabzugsmerkmale oder vor 
Vorlage der Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug zurückwirken, oder  

2. wenn er erkennt, dass er die Lohnsteuer bisher nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat; dies 
gilt auch bei rückwirkender Gesetzesänderung. 

2 In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist der Arbeitgeber jedoch verpflichtet, wenn ihm dies 
wirtschaftlich zumutbar ist. 

(2) 1Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu entnehmen, den der Arbeitgeber für 
seine Arbeitnehmer insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder übernommen hat. 2Wenn die zu 
erstattende Lohnsteuer aus dem Betrag nicht gedeckt werden kann, der insgesamt an Lohnsteuer 
einzubehalten oder zu übernehmen ist, wird der Fehlbetrag dem Arbeitgeber auf Antrag vom 
Betriebsstättenfinanzamt ersetzt. 

(3)1 1Nach Ablauf des Kalenderjahres oder, wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalen-
derjahres endet, nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist die Änderung des Lohnsteuerab-
zugs nur bis zur Übermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung zulässig. 2Bei 
Änderung des Lohnsteuerabzugs nach Ablauf des Kalenderjahres ist die nachträglich einzubehal-
tende Lohnsteuer nach dem Jahresarbeitslohn zu ermitteln. 3Eine Erstattung von Lohnsteuer ist 
nach Ablauf des Kalenderjahres nur im Wege des Lohnsteuerjahresausgleichs nach § 42 b zuläs-
sig. 4Eine Minderung der einzubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer (§ 41 a Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1) nach § 164 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung ist nach der Über-
mittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung nur dann zulässig, wenn sich der 
Arbeitnehmer ohne vertraglichen Anspruch und gegen den Willen des Arbeitgebers Beträge 
verschafft hat, für die Lohnsteuer einbehalten wurde. 5 In diesem Fall hat der Arbeitgeber die 
bereits übermittelte oder ausgestellte Lohnsteuerbescheinigung zu berichtigen und sie als geän-
dert gekennzeichnet an die Finanzverwaltung zu übermitteln; § 41 b Absatz 1 gilt entsprechend. 
6Der Arbeitgeber hat seinen Antrag zu begründen und die Lohnsteuer-Anmeldung (§ 41 a 
Absatz 1 Satz 1) zu berichtigen. 

(4)2 1Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er die Lohnsteuer nach Absatz 1 nicht nach-
träglich einbehält oder die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten kann, weil 
1. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeitslohn nicht mehr bezieht oder 
2. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahres bereits die Lohnsteuerbescheinigung über-

mittelt oder ausgeschrieben hat,  
dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzeigen. 2Das Finanzamt hat die zuwenig erho-
bene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der nachzufordernde Betrag 10 Euro 
übersteigt. 3§ 42 d bleibt unberührt. 

§§ 42–42b 
§§ 42 und 42 a (weggefallen) 

 
§ 42 b Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber 

(1)3 1Der Arbeitgeber ist berechtigt, seinen unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeit-
nehmern, die während des abgelaufenen Kalenderjahres (Ausgleichsjahr) ständig in einem zu ihm 
bestehenden Dienstverhältnis gestanden haben, die für das Ausgleichsjahr einbehaltene Lohnsteuer 
insoweit zu erstatten, als sie die auf den Jahresarbeitslohn entfallende Jahreslohnsteuer übersteigt 
(Lohnsteuer-Jahresausgleich). 2Er ist zur Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs ver-
pflichtet, wenn er am 31. Dezember des Ausgleichsjahres mindestens zehn Arbeitnehmer beschäf-
tigt. 3Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht durchführen, wenn 
1. der Arbeitnehmer es beantragt oder 
2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr oder für einen Teil des Ausgleichsjahres nach den 

Steuerklassen V oder VI zu besteuern war oder 
3. der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichsjahres nach den Steuerklassen II, III oder IV 

zu besteuern war oder 
3 a. bei der Lohnsteuerberechnung ein Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag zu berücksichti-

gen war oder 
3 b. das Faktorverfahren angewandt wurde oder 
4. der Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld, Winterausfallgeld, 

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, Zuschuss bei Beschäftigungs-
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 41 c Abs. 3 Sätze 4 bis 6 angef. mWv 1. 1. 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
2 § 41 c Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 aufgeh., bish. Nr. 2 und 3 werden Nr. 1 und 2 mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 

7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
3 § 42 b Abs. 1 Satz 1 geänd. und Satz 3 aufgeh., bish. Satz 4 wird neuer Satz 3 mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 

7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satzteile angef. mWv VZ 2015 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 
(BGBl. I S. 1266). 
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verboten für die Zeit vor oder nach einer Entbindung sowie für den Entbindungstag während 
einer Elternzeit nach beamtenrechtlichen Vorschriften, Entschädigungen für Verdienstausfall 
nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) oder nach § 3 Num-
mer 28 steuerfreie Aufstockungsbeträge oder Zuschläge bezogen hat oder  

4 a. die Anzahl der im Lohnkonto oder in der Lohnsteuerbescheinigung eingetragenen Groß-
buchstaben U mindestens eins beträgt oder 

5. für den Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr im Rahmen der Vorsorgepauschale jeweils nur zeit-
weise Beträge nach § 39 b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis d oder der Beitragszu-
schlag nach § 39 b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe c berücksichtigt wurden oder sich 
im Ausgleichsjahr der Zusatzbeitragssatz (§ 39 b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b) ge-
ändert hat oder 

6. der Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr ausländische Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
bezogen hat, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder unter 
Progressionsvorbehalt nach § 34 c Absatz 5 von der Lohnsteuer freigestellt waren.  
(2)1 1Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der Arbeitgeber den Jahresarbeitslohn aus dem 

zu ihm bestehenden Dienstverhältnis festzustellen. 2Dabei bleiben Bezüge im Sinne des § 34 
Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer nicht jeweils die Ein-
beziehung in den Lohnsteuer-Jahresausgleich beantragt. 3Vom Jahresarbeitslohn sind der etwa 
in Betracht kommende Versorgungsfreibetrag und Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag und der 
etwa in Betracht kommende Altersentlastungsbetrag abzuziehen. 4Für den so geminderten Jah-
resarbeitslohn ist die Jahreslohnsteuer nach § 39 b Absatz 2 Satz 6 und 7 zu ermitteln nach Maß-
gabe der Steuerklasse, die die für den letzten Lohnzahlungszeitraum des Ausgleichsjahres als 
elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal abgerufen oder auf der Bescheinigung für den Lohn-
steuerabzug oder etwaigen Mitteilungen über Änderungen zuletzt eingetragen wurde. 5Den 
Betrag, um den die sich hiernach ergebende Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer unterschreitet, die 
von dem zugrunde gelegten Jahresarbeitslohn insgesamt erhoben worden ist, hat der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer zu erstatten. 6Bei der Ermittlung der insgesamt erhobenen Lohnsteuer ist 
die Lohnsteuer auszuscheiden, die von den nach Satz 2 außer Ansatz gebliebenen Bezügen ein-
behalten worden ist. 

(3)2 1Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich frühestens bei der Lohnabrech-
nung für den letzten im Ausgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeitraum, spätestens bei der 
Lohnabrechnung für den letzten Lohnzahlungszeitraum, der im Monat Februar des dem  
Ausgleichsjahr folgenden Kalenderjahres endet, durchführen. 2Die zu erstattende Lohnsteuer  
ist dem Betrag zu entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer für den Lohn-
zahlungszeitraum insgesamt an Lohnsteuer erhoben hat. 3§ 41c Absatz 2 Satz 2 ist anzuwen- 
den. 

(4)3 1 Im Lohnkonto für das Ausgleichsjahr ist die im Lohnsteuer-Jahresausgleich erstattete 
Lohnsteuer gesondert einzutragen. 2 In der Lohnsteuerbescheinigung für das Ausgleichsjahr ist 
der sich nach Verrechnung der erhobenen Lohnsteuer mit der erstatteten Lohnsteuer ergebende 
Betrag als erhobene Lohnsteuer einzutragen. 

§§ 42c, 42d  
§ 42 c (weggefallen) 

 
§ 42 d Haftung des Arbeitgebers und Haftung bei Arbeitnehmerüberlassung 

(1) Der Arbeitgeber haftet 
1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzuführen hat, 
2. für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-Jahresausgleich zu Unrecht erstattet hat, 
3. für die Einkommensteuer (Lohnsteuer), die auf Grund fehlerhafter Angaben im Lohnkonto 

oder in der Lohnsteuerbescheinigung verkürzt wird, 
4. für die Lohnsteuer, die in den Fällen des § 38 Absatz 3 a der Dritte zu übernehmen hat. 

(2)4 Der Arbeitgeber haftet nicht, soweit Lohnsteuer nach § 39 Absatz 5 oder § 39 a Absatz 5 
nachzufordern ist und in den vom Arbeitgeber angezeigten Fällen des § 38 Absatz 4 Satz 2 
und 3 und des § 41 c Absatz 4. 

(3) 1Soweit die Haftung des Arbeitgebers reicht, sind der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
Gesamtschuldner. 2Das Betriebsstättenfinanzamt kann die Steuerschuld oder Haftungsschuld 
nach pflichtgemäßem Ermessen gegenüber jedem Gesamtschuldner geltend machen. 3Der Ar-
beitgeber kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn der Arbeitnehmer zur Ein-
kommensteuer veranlagt wird. 4Der Arbeitnehmer kann im Rahmen der Gesamtschuldner-
schaft nur in Anspruch genommen werden, 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 42 b Abs. 2 Satz 1 geänd., Satz 4 neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
2 § 42 b Abs. 3 Satz 1 geänd. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
3 § 42 b Abs. 4 Satz 1 aufgeh., bish. Sätze 2 und 3 werden Sätze 1 und 2 mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 

2011 (BGBl. I S. 2592). 
4 § 42 d Abs. 2 Verweis geänd. durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
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1. wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig vom Arbeitslohn einbehalten 
hat, 

2. wenn der Arbeitnehmer weiß, dass der Arbeitgeber die einbehaltene Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßig angemeldet hat. 2Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer den Sachverhalt dem 
Finanzamt unverzüglich mitgeteilt hat. 
(4) 1Für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers bedarf es keines Haftungsbescheids und keines 

Leistungsgebots, soweit der Arbeitgeber 
1. die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldet hat oder 
2. nach Abschluss einer Lohnsteuer-Außenprüfung seine Zahlungsverpflichtung schriftlich aner-

kennt. 
2Satz 1 gilt entsprechend für die Nachforderung zu übernehmender pauschaler Lohnsteuer. 

(5) Von der Geltendmachung der Steuernachforderung oder Haftungsforderung ist abzuse-
hen, wenn diese insgesamt 10 Euro nicht übersteigt. 

(6)1 1Soweit einem Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 
(BGBl. I S. 158), das zuletzt durch Artikel 26 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2854) geändert worden ist, zur Arbeitsleistung überlassen werden, haftet er mit Ausnahme der 
Fälle, in denen eine Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 Absatz 3 des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes vorliegt, neben dem Arbeitgeber. 2Der Entleiher haftet nicht, wenn der Überlassung 
eine Erlaubnis nach § 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
zugrunde liegt und soweit er nachweist, dass er den nach § 51 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d 
vorgesehenen Mitwirkungspflichten nachgekommen ist. 3Der Entleiher haftet ferner nicht, 
wenn er über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassung ohne Verschulden irrte. 4Die Haf-
tung beschränkt sich auf die Lohnsteuer für die Zeit, für die ihm der Arbeitnehmer überlassen 
worden ist. 5Soweit die Haftung des Entleihers reicht, sind der Arbeitgeber, der Entleiher und 
der Arbeitnehmer Gesamtschuldner. 6Der Entleiher darf auf Zahlung nur in Anspruch ge-
nommen werden, soweit die Vollstreckung in das inländische bewegliche Vermögen des Arbeit-
gebers fehlgeschlagen ist oder keinen Erfolg verspricht; § 219 Satz 2 der Abgabenordnung ist 
entsprechend anzuwenden. 7 Ist durch die Umstände der Arbeitnehmerüberlassung die 
Lohnsteuer schwer zu ermitteln, so ist die Haftungsschuld mit 15 Prozent des zwischen Verlei-
her und Entleiher vereinbarten Entgelts ohne Umsatzsteuer anzunehmen, solange der Entleiher 
nicht glaubhaft macht, dass die Lohnsteuer, für die er haftet, niedriger ist. 8Die Absätze 1 bis 5 
sind entsprechend anzuwenden. 9Die Zuständigkeit des Finanzamts richtet sich nach dem Ort 
der Betriebsstätte des Verleihers. 

(7) Soweit der Entleiher Arbeitgeber ist, haftet der Verleiher wie ein Entleiher nach Absatz 6.  
(8) 1Das Finanzamt kann hinsichtlich der Lohnsteuer der Leiharbeitnehmer anordnen, dass 

der Entleiher einen bestimmten Teil des mit dem Verleiher vereinbarten Entgelts einzubehalten 
und abzuführen hat, wenn dies zur Sicherung des Steueranspruchs notwendig ist; Absatz 6 
Satz 4 ist anzuwenden. 2Der Verwaltungsakt kann auch mündlich erlassen werden. 3Die Höhe 
des einzubehaltenden und abzuführenden Teils des Entgelts bedarf keiner Begründung, wenn 
der in Absatz 6 Satz 7 genannte Prozentsatz nicht überschritten wird. 

(9) 1Der Arbeitgeber haftet auch dann, wenn ein Dritter nach § 38 Absatz 3 a dessen Pflich-
ten trägt. 2 In diesen Fällen haftet der Dritte neben dem Arbeitgeber. 3Soweit die Haftung des 
Dritten reicht, sind der Arbeitgeber, der Dritte und der Arbeitnehmer Gesamtschuldner. 
4Absatz 3 Satz 2 bis 4 ist anzuwenden; Absatz 4 gilt auch für die Inanspruchnahme des Dritten. 
5 Im Fall des § 38 Absatz 3 a Satz 2 beschränkt sich die Haftung des Dritten auf die Lohnsteuer, 
die für die Zeit zu erheben ist, für die er sich gegenüber dem Arbeitgeber zur Vornahme des 
Lohnsteuerabzugs verpflichtet hat; der maßgebende Zeitraum endet nicht, bevor der Dritte sei-
nem Betriebsstättenfinanzamt die Beendigung seiner Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber 
angezeigt hat. 6 In den Fällen des § 38 Absatz 3 a Satz 7 ist als Haftungsschuld der Betrag zu 
ermitteln, um den die Lohnsteuer, die für den gesamten Arbeitslohn des Lohnzahlungszeitraums 
zu berechnen und einzubehalten ist, die insgesamt tatsächlich einbehaltene Lohnsteuer über-
steigt. 7Betrifft die Haftungsschuld mehrere Arbeitgeber, so ist sie bei fehlerhafter Lohnsteuer-
berechnung nach dem Verhältnis der Arbeitslöhne und für nachträglich zu erfassende Arbeits-
lohnbeträge nach dem Verhältnis dieser Beträge auf die Arbeitgeber aufzuteilen. 8 In den Fällen 
des § 38 Absatz 3 a ist das Betriebsstättenfinanzamt des Dritten für die Geltendmachung der 
Steuer- oder Haftungsschuld zuständig. 

§ 42e 

§ 42 e Anrufungsauskunft 
1Das Betriebsstättenfinanzamt hat auf Anfrage eines Beteiligten darüber Auskunft zu geben, 

ob und inwieweit im einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohnsteuer anzuwenden sind. 
2Sind für einen Arbeitgeber mehrere Betriebsstättenfinanzämter zuständig, so erteilt das Finanz-
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 42 d Abs. 6 Sätze 1 und 2 geänd. mWv VZ 2013 durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
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amt die Auskunft, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung (§ 10 der Abgabenordnung) des 
Arbeitgebers im Inland befindet. 3 Ist dieses Finanzamt kein Betriebsstättenfinanzamt, so ist das 
Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte mit den meisten Arbeitnehmern 
befindet. 4 In den Fällen der Sätze 2 und 3 hat der Arbeitgeber sämtliche Betriebsstättenfinanz-
ämter, das Finanzamt der Geschäftsleitung und erforderlichenfalls die Betriebsstätte mit den 
meisten Arbeitnehmern anzugeben sowie zu erklären, für welche Betriebsstätten die Auskunft 
von Bedeutung ist.  

§§ 42f–43 

§ 42 f Lohnsteuer-Außenprüfung 

(1) Für die Außenprüfung der Einbehaltung oder Übernahme und Abführung der Lohnsteu-
er ist das Betriebsstättenfinanzamt zuständig. 

(2)1 1Für die Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers bei der Außenprüfung gilt § 200 der Ab-
gabenordnung. 2Darüber hinaus haben die Arbeitnehmer des Arbeitgebers dem mit der Prü-
fung Beauftragten jede gewünschte Auskunft über Art und Höhe ihrer Einnahmen zu geben 
und auf Verlangen die etwa in ihrem Besitz befindlichen Bescheinigungen für den Lohnsteuer-
abzug sowie die Belege über bereits entrichtete Lohnsteuer vorzulegen. 3Dies gilt auch für Per-
sonen, bei denen es streitig ist, ob sie Arbeitnehmer des Arbeitgebers sind oder waren. 

(3) 1 In den Fällen des § 38 Absatz 3 a ist für die Außenprüfung das Betriebsstättenfinanzamt 
des Dritten zuständig; § 195 Satz 2 der Abgabenordnung bleibt unberührt. 2Die Außenprüfung 
ist auch beim Arbeitgeber zulässig; dessen Mitwirkungspflichten bleiben neben den Pflichten des 
Dritten bestehen. 

(4) Auf Verlangen des Arbeitgebers können die Außenprüfung und die Prüfung durch die 
Träger der Rentenversicherung (§ 28 p des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) zur gleichen Zeit 
durchgeführt werden. 

 

§ 42 g2 Lohnsteuer-Nachschau 

(1) 1Die Lohnsteuer-Nachschau dient der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einbehal-
tung und Abführung der Lohnsteuer. 2Sie ist ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Aufklä-
rung steuererheblicher Sachverhalte. 

(2) 1Eine Lohnsteuer-Nachschau findet während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten 
statt. 2Dazu können die mit der Nachschau Beauftragten ohne vorherige Ankündigung und 
außerhalb einer Lohnsteuer-Außenprüfung Grundstücke und Räume von Personen, die eine 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ausüben, betreten. 3Wohnräume dürfen gegen den Wil-
len des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung betreten werden. 

(3) 1Die von der Lohnsteuer-Nachschau betroffenen Personen haben dem mit der Nach-
schau Beauftragten auf Verlangen Lohn- und Gehaltsunterlagen, Aufzeichnungen, Bücher, Ge-
schäftspapiere und andere Urkunden über die der Lohnsteuer-Nachschau unterliegenden Sach-
verhalte vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur Feststellung einer steuerlichen 
Erheblichkeit zweckdienlich ist. 2§ 42 f Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß. 

(4) 1Wenn die bei der Lohnsteuer-Nachschau getroffenen Feststellungen hierzu Anlass geben, 
kann ohne vorherige Prüfungsanordnung (§ 196 der Abgabenordnung) zu einer Lohnsteuer-
Außenprüfung nach § 42 f übergegangen werden. 2Auf den Übergang zur Außenprüfung wird 
schriftlich hingewiesen. 

(5) Werden anlässlich einer Lohnsteuer-Nachschau Verhältnisse festgestellt, die für die Festset-
zung und Erhebung anderer Steuern erheblich sein können, so ist die Auswertung der Feststel-
lungen insoweit zulässig, als ihre Kenntnis für die Besteuerung der in Absatz 2 genannten Perso-
nen oder anderer Personen von Bedeutung sein kann. 

 
 

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer)  
 

§ 43 Kapitalerträge mit Steuerabzug 

(1)3 1Bei den folgenden inländischen und in den Fällen der Nummern 6, 7 Buchstabe a [ab 
1. 1. 2018: Nummern 5 bis 7 Buchstabe a] und Nummern 8 bis 12 sowie Satz 2 auch ausländi-
schen Kapitalerträgen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapitaler-
tragsteuer) erhoben: 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 42 f Abs. 2 Satz 2 geänd. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
2 § 42 g eingef. mWv VZ 2013 durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
3 § 43 Abs. 1 Sätze 5 und 6 neu gef. durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). Abs. 1 Satz 6 geänd. und Satz 7 angef. 

mWv 1. 1. 2017 (§ 52 Abs. 42 Satz 2) durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679), Abs. 1 Satz 1 geänd. durch InvStRefG v. 
19. 7. 2016 (BGBl. I S. 1730); zur erstmaligen Anwendung ab 1. 1. 2018 siehe § 52 Abs. 42 Satz 3. 
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11.1 Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1, soweit diese nicht nachfolgend in 
Nummer 1 a gesondert genannt sind, und Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Num-
mer 2. 2Entsprechendes gilt für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a und Nummer 2 Satz 2;  

11 a.1 Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 aus Aktien und Genussscheinen, 
die entweder gemäß § 5 des Depotgesetzes zur Sammelverwahrung durch eine Wertpapier-
sammelbank zugelassen sind und dieser zur Sammelverwahrung im Inland anvertraut wur-
den, bei denen eine Sonderverwahrung gemäß § 2 Satz 1 des Depotgesetzes erfolgt oder bei 
denen die Erträge gegen Aushändigung der Dividendenscheine oder sonstigen Erträgnis-
scheine ausgezahlt oder gutgeschrieben werden; 

 2.2 Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen neben der festen Verzinsung ein Recht auf 
Umtausch in Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine Zusatzverzinsung, die sich 
nach der Höhe der Gewinnausschüttungen des Schuldners richtet (Gewinnobligationen), 
eingeräumt ist, und Zinsen aus Genussrechten, die nicht in § 20 Absatz 1 Nummer 1 ge-
nannt sind. 2Zu den Gewinnobligationen gehören nicht solche Teilschuldverschreibungen, 
bei denen der Zinsfuß nur vorübergehend herabgesetzt und gleichzeitig eine von dem  
jeweiligen Gewinnergebnis des Unternehmens abhängige Zusatzverzinsung bis zur Höhe 
des ursprünglichen Zinsfußes festgelegt worden ist. 3Zu den Kapitalerträgen im Sinne des 
Satzes 1 gehören nicht die Bundesbankgenussrechte im Sinne des § 3 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Liquidation der Deutschen Reichsbank und der Deutschen Golddiskontbank in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7620-6, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch das Gesetz vom 17. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3123) geändert wor-
den ist. 4Beim Steuerabzug auf Kapitalerträge sind die für den Steuerabzug nach Num-
mer 1 a geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, wenn 

 a) die Teilschuldverschreibungen und Genussrechte gemäß § 5 des Depotgesetzes zur Sam-
melverwahrung durch eine Wertpapiersammelbank zugelassen sind und dieser zur Sam-
melverwahrung im Inland anvertraut wurden, 

 b) die Teilschuldverschreibungen und Genussrechte gemäß § 2 Satz 1 des Depotgesetzes 
gesondert aufbewahrt werden oder 

 c) die Erträge der Teilschuldverschreibungen und Genussrechte gegen Aushändigung der 
Erträgnisscheine ausgezahlt oder gutgeschrieben werden; 

 3. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 4;§ 43 
  4.3 Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 1 bis 6; § 20 Absatz 1 Num-

mer 6 Satz 2 und 3 in der am 1. Januar 2008 anzuwendenden Fassung bleiben für Zwecke 
der Kapitalertragsteuer unberücksichtigt. 2Der Steuerabzug vom Kapitalertrag ist in den 
Fällen des § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 4 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung 
nur vorzunehmen, wenn das Versicherungsunternehmen auf Grund einer Mitteilung des Fi-
nanzamts weiß oder infolge der Verletzung eigener Anzeigeverpflichtungen nicht weiß, dass 
die Kapitalerträge nach dieser Vorschrift zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören; 

 
[ab 1. 1. 2018: 
  5.4 Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 mit Ausnahme der Gewinne aus der 

Veräußerung von Anteilen an Investmentfonds im Sinne des § 16 Absatz 1 Nummer 3 in 
Verbindung mit § 2 Absatz 13 des Investmentsteuergesetzes;] 

  6.5 ausländischen Kapitalerträgen im Sinne der Nummern 1 und 1 a; 
  7.6 Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7, außer bei Kapitalerträgen im Sinne 

der Nummer 2, wenn 
 a) es sich um Zinsen aus Anleihen und Forderungen handelt, die in ein öffentliches Schuld-

buch oder in ein ausländisches Register eingetragen oder über die Sammelurkunden im 
Sinne des § 9 a des Depotgesetzes oder Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind; 

 b) der Schuldner der nicht in Buchstabe a genannten Kapitalerträge ein inländisches Kredit-
institut oder ein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des Gesetzes über das 
Kreditwesen ist. 2Kreditinstitut in diesem Sinne ist auch die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau, eine Bausparkasse, ein Versicherungsunternehmen für Erträge aus Kapitalanlagen, 
die mit Einlagegeschäften bei Kreditinstituten vergleichbar sind, die Deutsche Postbank 
AG, die Deutsche Bundesbank bei Geschäften mit jedermann einschließlich ihrer Be-
triebsangehörigen im Sinne der §§ 22 und 25 des Gesetzes über die Deutsche Bundes-
bank und eine inländische Zweigstelle oder Zweigniederlassung eines ausländischen Un-
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